
um  diese W ühlarbeit gegen unseren S taa t fortzusetzen. 
Eine solche M öglichkeit bieten ihnen die E inrichtungen 
der Kirche. Aber auch durch dieses U nternehm en w ird 
es den im perialistischen K räften  nicht gelingen, ihre 
Aufweichpolitik gegen unseren S taa t zum Erfolg  zu 
führen. Doch jede feindliche A ktion stö rt den weiteren 
A ufbau des Sozialismus, behindert die B ürger in ihrer 
A rbeit und b irg t die G efahr in sich, daß die NATO- 
M ächte eine solche Situation ausnutzen, um einen 
K rieg gegen das sozialistische Lager zu beginnen. Des
halb müssen alle konterrevolutionären Bestrebungen, 
noch bevor sie sich en tfa lte t haben, energisch zurück
geschlagen werden.

Der A ngeklagte nutzte fü r  seine F eind tä tigkeit die 
Studentengem einde in Leipzig aus, indem er eine ille
gale O rganisation aufbaute und die M itglieder der 
Studentengem einde zu staatsfeindlichen Handlungen 
veranlaßte. Die V ertrauensstudenten  bildeten die Lei
tu n g  dieser O rganisation, an deren Spitze der A n
geklag te stand. Daß es sich um eine illegale O rganisa
tion handelte, w ird dadurch bestätig t, daß ohne Wissen 
der staatlichen O rgane oder der U niversität ungefähr 
70 Studenten zu staatsfeindlichen Schulungen an den 
evangelischen Akadem ien und etw a 150 S tudenten zu 
Tagungen der Patengem einden nach W estdeutschland 
en tsand t und zur T arnung dieser V erbindung falsche 
Angaben bei der Volkspolizei gem acht wurden. Gleich
zeitig  besuchten etw a 70 Studenten aus W estdeutsch
land die Studentengem einde in Leipzig, wo Gespräche 
gefüh rt wurden, welche eine feindliche Beeinflussung 
darstellten. Auch dies geschah un te r dem Deckm antel 
von persönlichen und verw andtschaftlichen Besuchen. 
G leichzeitig w urde in erheblichem U m fang H etzm ate
rial sowohl von den evangelischen Akademien als auch 
von den Patengem einden eingeführt, das zur politischen 
Beeinflussung der Studenten gegen unseren S taa t be
nu tz t wurde. Auch hierbei wurden M aßnahm en von 
der Leitung der O rganisation ergriffen, dam it die 
S taatsorgane diese E infuhr von H etzschriften nicht 
entdeckten.
Alle diese H andlungen und die getroffenen M aßnahm en 
beweisen, daß aus der Studentengem einde eine illegale 
O rganisation geworden war, die politisch gegen unsere 
Gesellschaftsordnung geschult und beeinflußt wurde. 
Diese illegale O rganisation ging un ter F ührung  des An
geklagten zu staatsfeindlichen Aktionen über. Beson
ders deutlich w urde das im November 1956, als zur 
Zeit des im perialistischen Angriffs auf Ägypten und der 
K onterrevolution in U ngarn  eine gespannte politische 
Lage in der W elt bestand. In  einigen O rten der DDR 
glaubten feindliche Elemente, daß der Zeitpunkt fü r 
konterrevolutionäre Aktionen günstig  sei. Das w ar auch 
bei dem A ngeklagten Schm utzler der Fall. Durch seine 
Diskussionen über den m ißglückten faschistischen 
Putschversuch vom 17. Juni 1953 und die Vorkom m
nisse an der H um boldt-U niversität in Berlin und durch 
seine Forderungen nach D em onstrationen und Verände
rungen der Hochschulpolitik hetzte er die M itglieder 
seiner illegalen O rganisation auf. E r gab ihnen die Wei
sung, zunächst noch andere Studenten fü r diese Be
strebungen zu gewinnen und nicht als S tudenten- 
gemeinde aufzutreten . Diese M aßnahm en w aren ge
eignet, konterrevolutionäre A ktionen in Leipzig zu pro
vozieren. D aß die Absichten des A ngeklagten sich nicht 
verw irklichten, lag  daran, daß sowohl die S tudenten 
als auch der L ehrkörper der U niversität ein solches 
Vorhaben ablehnten und die A rbeiterklasse w achsam  
und entschlossen w ar, alle A ktionen gegen ihren S taa t 
sofort zunichte zu machen.
D er A ngeklagte h a t die gu t gem einten E rm ahnungen 
und W arnungen durch den Vorsitzenden des R ates des 
Bezirks nicht ernst genommen, denn er stellte seine 
feindliche T ätigkeit nicht ein. Im  F rü h jah r 1957 un ter
nahm  er den Versuch, in einem A rbeiterbezirk die Be

völkerung gegen unseren S taa t aufzuhetzen. E r  w ußte, 
daß in Böhlen hauptsächlich A rbeiter wohnen, die in 
einem w ichtigen Betrieb der G rundstoffindustrie arbei
ten. E r w ußte auch, daß die A rbeiter in diesem Betrieb 
und auch anderen dieser A rt besondere A nstrengungen 
m achen m ußten, um  die Rohstoffgrundlage fü r unsere 
Industrie und dam it fü r  die weitere Entw icklung un
seres sozialistischen S taa tes zu sichern. Ihm  v/ar 
sicherlich auch nicht unbekannt, daß durch Störungen 
in der Produktion —■ hervorgerufen durch R eparaturen  
an  G eräten oder das W etter — den A rbeitern  die A r
beit m anchm al sehr schwer gem acht wurde. Alle Rück
stände in der Produktion haben die A rbeiter bisher 
durch besonderen E insatz aufgeholt. Dabei achteten  sie 
n icht darauf, ob das feiertags, sonntags oder auch 
nachts w ar, denn es ging ihnen um  die S icherung der 
V ersorgung der Bevölkerung und der Industrie m it 
Kohle und Energie. A usgerechnet vor diesen A rbeitern 
hetzte der A ngeklagte in  seinen V orträgen  w ährend 
der „Besuchswoche“ im F eb ru ar 1957 gegen den tech
nischen F ortsch ritt, gegen die Sonntags- und N acht
schichten und versuchte, die A rbeiter gegen die F unk
tionäre aufzuwiegeln, indem er behauptete, daß diese 
sich angeblich n icht genügend um  die A rbeiter küm 
m erten. E r rief zum Streik  auf, behauptete, daß es 
in unserem  S taa t keine F reiheit gäbe, daß viele A n
ordnungen und M aßnahm en „unm enschlich“ seien, und 
em pfahl, „zur besseren Inform ation“ die westlichen 
Sender zu hören.
Solche V orträge sind geeignet, die A rbeiter gegen die 
Organe unseres S taates aufzuhetzen, das V ertrauen  der 
W erk tätigen  zu unseren staatlichen O rganen zu un te r
graben und U nruhe und U nzufriedenheit un ter der Be
völkerung hervorzurufen. Die Versuche des A ngeklag
ten  sind durch die geschlossene H altung  der A rbeiter 
zw ar vereitelt worden, doch beinhaltet eine derartige 
hetzerische T ätigkeit eine G efährdung unserer sozia
listischen Ordnung, und es können Folgen eintreten, 
die die NATO-M ächte ausnutzen, um  ihren geplanten 
A ngriffskrieg zu beginnen.
Die Handlungen des A ngeklagten sind Angriffe au f die 
verfassungsm äßige Ordnung in unserem  S taat. Sowohl 
seine T ätigkeit der O rganisierung der Verbindungen 
zwischen den evangelischen Akadem ien in W estdeutsch
land und der Studentengem einde in Leipzig zur D urch
setzung der NATO-Politik als auch seine M achenschaf
ten  w ährend der K onterrevolution in U ngarn  und im 
F rü h jah r 1957 in Böhlen, ferner seine T ätigkeit gegen 
die Volkswahl 1954, gegen die FD J, seine H etze in  den 
sozial-ethischen Kleinkreisen, akadem ischen H aus
kreisen und anderen V orträgen  sind Boykotthetze ge
gen dem okratische E inrichtungen und O rganisationen 
gem äß A rt. 6 der V erfassung der D eutschen D em okra
tischen Republik.
Selbstverständlich ha t der A ngeklagte n icht nur plump 
gehetzt, sondern er h a t seine H etze ge ta rn t und ver
bunden m it anderen A usführungen, in denen er zum 
Teil sogar — wenn auch nu r zum  Schein — fo rtsch ritt
liche Thesen m it eingeflochten hat. Es ist auch richtig, 
daß  er, wenn er Schriften und Bücher aus W estdeutsch
land einführte, n icht nur solche m it rein  hetzerischem  
Inhalt m itbrachte oder sich zuschicken ließ, sondern 
auch Schriften, die keinen hetzerischen Inhalt hatten . 
Diese Tatsachen können jedoch nicht die G efährlichkeit 
der H andlungen des A ngeklagten abschwächen. Selbst
verständlich w ird jeder Feind der Deutschen D em okra
tischen Republik versuchen, seine staatsfeindlichen Be
strebungen so gu t wie möglich zu tarnen, dam it er 
n icht zu schnell von den S icherheitsorganen unseres 
S taa tes en tlarv t wird.
E s m uß auch k la r  herausgestellt werden, daß der An
geklagte nur wegen seiner staatsfeindlichen T ä t i g 
k e i t  veru rteilt w ird und nicht wegen seiner W elt
anschauung. Auch wenn er entsprechend seiner ideo-

109


